
Krefelder Geflügelzuchtverein 1879 e.V. 

im Landesverband  

Rheinischer Rassegeflügelzüchter e.V. 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Krefelder Geflügelzuchtverein 1879 e.V. 

1. Vorsitzender: Tim Thönnissen, Uerdinger Straße 40, 40668 Meerbusch 
2. Vorsitzender:  Rainer Uellendahl, Kuhdyk 14, 47802 Krefeld 
Schatzmeister: André Stadler, 47804 Krefeld 
Internet: www.kgzv1879.de 

Bankverbindung: Sparkasse Krefeld  
IBAN: DE41 3205 0000 0000 0917 51 
Amtsgericht Krefeld, Vereinsregister: 1349 

 
 

Beitragsordnung 
 
 
Beitragsordnung des Krefelder Geflügelzuchtverein 1879 e.V. gemäß Absatz III, §6 ff. der 
Vereinssatzung.  
 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur 
Entrichtung von Beiträgen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der 
Beitrittserklärung. 

 
2. Die Mitgliedschaft im Krefelder Geflügelzuchtverein tritt mit einer Probezeit von 1 Jahr  

in Kraft und wird nach Ablauf der Zeit automatisch durch eine unbegrenzte, volle 
Mitgliedschaft ersetzt, sofern sie nicht von einer der beiden Parteien beendet wird. 
 

3. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der Vorstand fest. 

 
Die festgesetzten Beiträge treten am 14.3.2017 in Kraft. 

 
4. Jahresbeiträge: 

Jugendliche unter 18 Jahren 12,- € (3,- € pro Quartal) 
Erwachsene über 18 Jahren 24,- € (6,- € pro Quartal) 
(Auch Partner, die sich für eine Mitgliedschaft im Verein anmelden, zahlen den vollen 
 Mitgliedsbeitrag) 

 
Alle ermäßigten Beitragsformen müssen beantragt und der Anspruch mit 
entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden.  
 
Gemäß Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 14.3.2017 erfolgt die Erhebung 
des Mitgliedsbeitrages bei Neumitgliedern und deren Eintritt im angebrochenen 
Kalenderjahr anteilsmäßig und wird auf die Zahl der verbleibenden Quartale des 
Restjahres umgerechnet.  

 
5. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 

 
6. Der Mitgliedsbeitrag wird zum 1.3. eines jeden Jahres fällig. Die Zahlung erfolgt zur 

Jahreshauptversammlung.  
 

7. Eine Ehrenmitgliedschaft wird nach 35jähriger ununterbrochener Mitgliedschaft und 
dem vollendeten 65igsten Lebensjahr ausgesprochen. Voraussetzungen sind hierbei 
entweder besondere, erzielte Erfolge in der Rassegeflügelzucht, soziales 
Engagement im Laufe der Mitgliedschaft oder auf besonderen Antrag der 
Mitgliederversammlung. 
 

 

http://www.kgzv1879.de/

